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Antwort zur Domänenverwaltung „gv.at“


Die bis dato gültige Policy der „gv.at“-Domäne sieht für eine Reihe von Ländern Abkürzungen vor (z.B. stmk, noe, ktn, ooe etc.). Im neuen Vorschlag ist die Verwendung von Abkürzungen nach wie vor zulässig:
Die Domainnamen, unter denen die Einheiten registrieren, sind von den offiziell in den Gesetzesstellen zitierten Bezeichnungen herzuleiten, wobei auch gängige Abkürzungen der Bezeichnungen als Domainname zulässig sind.

Allerdings wird diese Möglichkeit im Bereich der Bundesländer eingeschränkt:

Anlässlich von Generalrevisionen von Webangeboten der Bundesländer bzw. von entsprechenden Informationsmaterialien und Drucksorten sollte jeweils überlegt werden, ob parallel existierende Abkürzungs-Domainnamen weiterhin notwendig sind. Angestrebt werden soll eine langfristige Aufgabe der Abkürzungs-Domainnamen.
Diese Formulierung wurde von den betroffenen Ländern mehrfach abgelehnt. In der Sitzung der Kooperation BLSG am 4.4. wurde dazu mit dem BKA vereinbart:
Die Kurzbezeichnungen (für Länder) sollen erhalten bleiben. Der Text sollte so lauten, dass sowohl Lang- als auch Kurzbezeichnungen verwendet werden dürfen; auch eine Verwendung/Erwähnung als Best-Practice sollte möglich sein.

Der ausgesandte Vorschlag berücksichtigt diese Vereinbarung allerdings nicht und beinhaltet die bemängelnde Passage nach wie vor.

Des Weiteren ist in dem Vorschlag folgende Formulierung beinhaltet:

Historisch gewachsene Adressen, die nicht im Einklang mit der jeweils gültigen Policy registriert wurden, sollen innerhalb kürzester Zeit entsprechend angepasst werden.

Hier ist nicht klar, was mit dieser Formulierung gemeint ist (die jeweils aktuelle Policy bzw. die zum Zeitpunkt der Vergabe aktuelle Policy).
Für die auf der obersten Ebene eingerichteten Domänen ist jedenfalls davon auszugehen, dass diese vom BKA eingerichtet wurden. Sollten dort derartige Domänen bestehen, wäre es empfehlenswert, die Sanierung bilateral mit den jeweils betroffenen Stellen abzusprechen und nicht über die Konvention zu regeln. Für die weiteren Ebenen sollte die Vorgangsweise abhängig vom Punkt der Policy, der verletzt wurde, differenziert werden.

In dem gegenständlichen Vorschlag wird darüber hinaus eine Liste empfohlener Subdomains zitiert, ohne dass angegeben ist, wo diese zu finden ist. Des Weiteren ist nicht angegeben, nach welchem Procedere diese Liste gepflegt wird. Da die Änderungen von Domänen in manchen Fällen mit beträchtlichen Folgen verbunden sind, wird die Einbindung der betroffenen Organisationen bei Änderungen angeregt.
Aus den oben angeführten Gründen kann dem ausgesendeten Vorschlag nicht zugestimmt werden.
Für die Steiermärkische Landesregierung
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